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1. (1)Personen, die eine Wiedereingliederungsteilzeit nach 8 13a AVRAG vereinbart haben, haben flr deren Dauer,
jedoch hochstens neun Monate, ab dem Tag des tatsachlichen Dienstantritts Anspruch auf
Wiedereingliederungsgeld. Voraussetzung hiefur ist, dass dieses durch den chef- und kontrollarztlichen Dienst
des zustandigen Krankenversicherungstragers auf Basis eines im Rahmen der Vereinbarung einer
Wiedereingliederungsteilzeit erstellten Wiedereingliederungsplanes fir zunachst héchstens sechs Monate
bewilligt wurde. Eine Verldngerung bedarf einer neuerlichen Bewilligung. Die arztliche Bewilligung darf nur erteilt
werden, wenn die Wiedereingliederungsteilzeit medizinisch zweckmaRig ist.

2. (2)Keinen Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld haben Personen, die Rehabilitationsgeld oder eine
Eigenpension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung mit Ausnahme einer Teilpension nach 8 4a APG
beziehen und zwar auch dann, wenn diese Leistung ruht.

3. (3)Das Wiedereingliederungsgeld errechnet sich aus dem erhéhten Krankengeld nach8 141 Abs. 2, wobei jene
Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist, die fur die Wiedereingliederungsteilzeit ursachliche Arbeitsunfahigkeit
heranzuziehen war oder heranzuziehen gewesen wére. Bei einer Herabsetzung der wéchentlichen
Normalarbeitszeit um die Halfte gebihrt das Wiedereingliederungsgeld in der Héhe von 50% des erhdhten
Krankengeldes. Wird die wochentliche Normalarbeitszeit um weniger als die Halfte herabgesetzt, so ist das
Wiedereingliederungsgeld im entsprechenden Ausmal3 aliquot zu kurzen. Wird die Vereinbarung Uber die
wochentliche Normalarbeitszeit wahrend der Wiedereingliederungsteilzeit abgeandert (8 13a Abs. 4 AVRAG), so ist
die Hohe des Wiedereingliederungsgeldes entsprechend anzupassen. Wird eine Vereinbarung im Sinne des § 13a
Abs. 2 dritter Satz AVRAG getroffen, so ist das Wiedereingliederungsgeld gleichmaBig entsprechend dem,
bezogen auf die Gesamtdauer der Wiedereingliederungsteilzeit, durchschnittlich vereinbarten Arbeitszeitausmaf3
zu leisten.

4. (4)Tritt wahrend der Wiedereingliederungsteilzeit ein Versicherungsfall der Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit,
ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit ein, so gebihrt das Wiedereingliederungsgeld in unveranderter Hohe
weiter, solange Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50% der vollen Geld- und Sachbeziige besteht. Danach
gebulhrt das Wiedereingliederungsgeld in Hohe des erhéhten Krankengeldes; dieser Anspruch ruht in Héhe der
weitergeleisteten Geld- und Sachbeziige. Jene Zeiten, in denen die Hélfte oder weniger als die Halfte der Geld-
und Sachbeziige gebiihrt, sind auf die Hochstdauer des Krankengeldanspruches nach § 139 anzurechnen. § 142
ist sinngemaf anzuwenden.

5. (5)Ein neuerlicher Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld kann erst nach Ablauf von 18 Monaten ab dem Ende
der Wiedereingliederungsteilzeit entstehen.

6. (6)Der Dienstgeber ist iUber den Umstand der Bewilligung oder Ablehnung nach Abs. 1 oder die Entziehung des
Wiedereingliederungsgeldes nach & 99 unverziglich zu informieren.

7. (7)Die Abs. 1 bis 6 gelten entsprechend fir eine Wiedereingliederungsteilzeit, die nach landes- oder
bundesgesetzlichen Regelungen vereinbart wurde. Dies gilt auch fir die sonstigen Bestimmungen, in denen auf
8 13a AVRAG verwiesen wird.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/avrag/paragraf/13a
https://www.jusline.at/gesetz/apg/paragraf/4a
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/141
https://www.jusline.at/gesetz/avrag/paragraf/13a
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/139
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/142
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/99
https://www.jusline.at/gesetz/avrag/paragraf/13a
file:///

	§ 143d ASVG Anspruchsberechtigung und Höhe
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


